
 
 
 
 
 

Entlastung bei Ferien oder Krankheit  
Entlastung während der Schulferien oder bei Krankheit durch PraktikantInnen oder andere 
Betreuungspersonen (z.B. Grosseltern, Nachbarn) 
 
 
 
Informationen für die Familien / die Eltern 
 
Schulferien oder Krankheit des hirnverletzten Kindes sind für Familien oft eine besonders intensive, 
belastende Zeit. Die Kinder sind rund um die Uhr zuhause und müssen beschäftigt, gepflegt und versorgt 
werden. Die sonst übliche Tagesstruktur durch Schulbesuch und Therapien fällt für diese Zeit weg. Diese 
Zeit kann sich besonders schwierig gestalten, wenn die Eltern berufstätig sind und nicht die volle 
Betreuung übernehmen können. Sie sind darauf angewiesen, eine Betreuung für ihre behinderten und 
nicht behinderten Kinder zu finden. 
 
Die Entlastung durch PraktikantInnen oder andere Betreuungspersonen ist dafür eine gute Alternative. 
Oftmals suchen Jugendliche (im Alter ab ca. 16 Jahren) einen sinnvollen Nebenjob. 
 
 
Aufgabenbereich Betreuungspersonen  
 
Die Entlastung bei Ferien oder Krankheit ist ideal für Personen, die eine sinnvolle Tätigkeit suchen, sich 
sozial engagieren wollen und gerne Kinder und Jugendliche betreuen. Ihnen obliegt vorwiegend die 
Betreuung der Kinder: Sie spielen mit ihnen, unternehmen allein oder gemeinsam mit den Eltern 
Ausflüge. Unter Anleitung der Eltern können sie teilweise auch Unterstützung im Haushalt bieten etc. 
Die übertragenen Aufgaben müssen individuell angepasst, gemeinsam geplant und besprochen werden.  
 
 
Voraussetzungen  
 
Die Eltern (oder ein Elternteil) sind verantwortlich für einen ausreichenden Versicherungsschutz (Unfall- 
und Haftpflichtversicherung) der Betreuungsperson. 
 
 
Finanzierung / Lohn für die Betreuung 
 
Wenn einer Familie aufgrund der Entlastung durch eine Betreuungsperson Mehrkosten entstehen, kann 
sie pro Kalenderjahr einen Antrag an hiki stellen. 
 

 Die Unterstützung gilt ausschliesslich als freiwilliger Beitrag. 

 Pro Jahr und Familie wird ein Höchstbetrag von Fr. 800.00 gewährt, sofern genügend 
zweckgebundene Mittel vorhanden sind. 

 Anträge auf Unterstützung müssen bis zum 15. Oktober eines Jahres eingereicht werden an Hilfe für 
hirnverletzte Kinder, Mühlebachstrasse 43, 8008 Zürich. 
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Mühlebachstrasse 43 – 8008 Zürich 
Telefon 044 252 54 54 – Telefax 044 252 55 54 – E-Mail: info@hiki.ch – www.hiki.ch 

 
Suche einer Betreuungsperson 
 
Vielleicht kennen Sie in Ihrem eigenen Bekanntenkreis Jugendliche, die gerne einen solchen 
Ferieneinsatz machen würden. Sie könnten auch Kontakt zu Jugendgruppen etc. aufnehmen. Es ist auch 
möglich, PraktikantInnen über das Internet zu suchen. 
 
Rufen Sie uns an, wir geben gerne Tipps für die Suche oder Anstellung. 
 
 
 
 
 
 
Zürich, April 2011 / ca 


